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 Veröffentlicht am 12.10.1955

Norm

ZPO §503 Z4 E4a

Rechtssatz

Die Frage, ob durch das Berufungsgericht auf eine in einer Berufungsmitteilung enthaltene Bekämpfung der Gründe

des erstrichterlichen Urteiles durch die in erster Instanz obsiegende Partei eingegangen werden darf, ist eine

prozeßrechtliche Frage und kann mit dem Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung nicht angefochten

werden.
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